
Beglaubigte Abschrift 

. VG 6K1336.16 A Schriftliche Entscheidung 

In d 

Mitgeteilt durch Zustellung an 
a) KI. am 

· b) Bekl. am 

Heß, Justizfachangestellte 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

VERWALTUNGSGERICHT BERLIN 

URTEIL 

venanrenscevonmacnugte: 
Rechtsanwältin Berenice Böhlo, 
Rosenthaler .Straße 46-47, 10178 Berlin, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Innern, 
für Bau.und Heimat, dieses vertreten durch 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
- Außenstelle Berlin· -, 
Badensche Straße 23, 10715 Berlin, 

EI ~ GEG~.~GEN 

2 1. DEZ. 2020 . · 
O; ;-· ' · ·- :' ~h!o 

_.:h . . ~ 

Klägers, 

Beklagte, 

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 6. Kammer, durch 

den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Rabenschlag 
als Einzelrichter 

im Wege schriftlicher Entscheidung am 17. Dezember 2020 
für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird unter Aufhebung der Ziffern 2 und 3 des Bescheides vom 
18. Oktober 2016 verpflichtet, den Bescheid vom 1. Apri l 2015 abzuändern 
und für den Kläger ein Abschiebungsverbot gemäß§ 60 Abs. 5 des Aufent
haltsgesetzes bezüglich Pakistan festzustellen. 
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Im Obrigen wird die Klage abg wiesen. l 
Die Kosten des Verfahrens tra en der Kläger u 2/3 und die Beklagte zu 1/3. 

Das Urteil ist ·hinsichtlich der osten vorläufig tollstreckbar. Der jeweilige 
Vollstreckungsschuldner darf ie Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 
Höhe von 11 O % des aufgrund des Urteils voll treckbaren Betrages abwen
den, wenn nicht der jeweilige ollstreckungsgl ubiger vor der Vollstreckung 
Sicherheit in Höhe von 11 O % es jeweils zu v llstreckenden Betrages leistet. 

Der Kläger begehrt im Wege eines A ylfolgeantrags chutz vor Verfolgung in Pakls

.' . tan und .. di~ F,eststellung eines Absch ebungsverbots us gesundheitlichen Granden. 

Er reiste im ·Jahr 2013 in das Bundes ebiet ein. Sein n Asylantrag lehnte das. Bun

desamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) m t bestandskräftigem Bescheid . . 

· ··vom ~. April 2015 hinsichtlich des int rnationalen Sc utzes und der Asylanerken

nung ab (Ziffer 1-3) und stellte f~st, bschieb1:1ngsve bote gemäß§ 60 Abs. 5 'und 7 

Satz 1 AufenthG lägen nicht vor (Ziff r 4). Es fordert den Kläger zur Ausreise auf 

und drohte Ihm die Abschiebung nac Pakistan oder in einen anderen Staat an„ in 

den er einreisen dQrfe oder der zu s iner ROckQbem hme verpflichtet sei (Ziffer 5). 

Am 13. Juli 2015 stellte er einen Ant ag auf DurchfQ rung eines weiteren Asylverfah

rens. Mit seiner schriftlichen Begrün ung trug er vor, er wolle aus medizinischen 

Gründen erneut Asyl beantragen. Er ergesse alles, .B. seinen Weg, wo er wohne 

oder dass er essen müsse. Er habeiiel Stress und i m gehe es nicht gut, er habe 

sdi1afstörungen, er wolle sich. beha dein lasseit. Be~ einer Rückkehr b&torchte er, 

dass seine Gegner ihn töteten oder r sich das Leber nehme. 

In der Folge reichte er elii Attest voj 17. J~li 2015, ~dem ln~besondere die Ver-· 

dachtsdi~gnosen Posttraumatische ·~elastungsstöru~g und D11presslve Störung als 
1 • • 

schwere Episode ohne psychOtlsche Symptome ges,ellt wurden. Zudem legte er el-

n.en Oberweisungsschein für eine ps chotherapeutlsre Behandlung vor. 

• 1 

Das Bun.desamt entschied mit Besc eid vom 18. Oktober 2016, der Antrag werde als 
. ! 

unzulässig abgelehnt (Ziffer 1), der ntrag auf Abänderung des Bescheides vom 
• 1 

1. April 2015 bezQglich der Feststell· ng zu§ 60 Abs'. 5 und 7 des Aufenthaltsgeset-

zes werde abgelehnt (Ziffer 2) und d s gesetzliche ~inr'else- und Aufenthaltsverbot 

gemäß § 11 Abs. 1 des Aufenthalts esetzes werde auf 30 Monate ab dem Tag der 
r 
! 
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Abschlebur:ag befristet (Ziffer 3). Asylgründe seien nicht vorgebracht. Das Attest sei 

nicht von· Fachärzten ausgestellt und veraltet. 

De.r Kläger hat ~egen diesen am 24. Oktob~r 2016 zugestellten .Be~cheid am 7. No

vember 2016 Klage erhoben. 

Das Landesamt fOr Gesundheit und soziales stellte mit Bescheid vom 1. Oktober 

2020 auf Antrag des Klägers einen Graä der Behinderung· (GdB>° von 50 .fest. Zur . 

BegrOndung stelHe die Gutachterin im Hinblick auf ~le Attestlage fest, bei de~· Kl~

ger lägen eine .posttraumatische Belastungsstörung, dlssoziative Krampfanfälle, eine 

Agoraphobie mit Panikstörung und eine depressive Störung vor. Eine medikamentö

se neuroleptlsche Behandlung werde durchgeführt. 

Der Kläger behauptet, er sei aufgrund seiner Erkrankungen auf psychiatrische B_e

handlungen angewiesen,· die er in Pakistan nicht erhalte. Er nimmt Bezug auf weitere 

Atteste und Bescheinigungen zu seinem Ge~undheltszustand, zul.etzt auf das psy

chiatrische Attest vom 23. November 2020. 

. Er beantragt schriftsätzli9h sinngemäß, 

die Beklagte unt~r Aufhebung des Besclields vom 18. Oktober 2016 zu ver-
pflichten, Ihm die FIOchtlingseiQenschaft zuzuerkennen, · . . 

hilfsweise ihm subsidiären Schutz zu gewähren, und 

weiter hilfsweise Abschlebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des· 
Aufenthaltsgesetze festzustellen. 

Die Beklagte beantragt schrlftsätzlich, 

die Klage abzuweisen. 

Die Atteste erfOllten nicht die Anforderungen an qualifizierte ärztliche Bescheinigun

gen. D
0

em vorgelegten Schwerbehindertenausweis lasse sich nichf entnehmen, wo-· . 

rauf die Schwerbehinderung beruhe. Eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit gehe aus 

den Unterlagen. nicht hervor. 

Die Kammer hat mit Beschluss vom 16. November 2017 den Rechtsstreit dem Be

richterstatter als Elnzelri~ht,r zur Entsch~idung Obertragen und dem Kläger Pro

ze~skostenhllfe .bewilligt, soweit sfch die Klage ~·uf die Feststellung eines Abschle

bungsverbots gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1. AufenthG bezieht. Der Einzelrichter 

hat einen Antrag auf vorläufigen Rechtschutz vom 24. August 2018 mit Beschluss 

. vom 18. September 2018 - VG 6 L 328.18 A - abgelehnt. Wegen der weiteren Ein-· 
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zelhelten des Sach- und Streitstande wird auf die S~~ltakte sow;e die Asyl-, Aus-. 

länder- und die Schwerbehlndertena e verwiesen. 1 

En 

·Ober die Klage kol')nte der Einzelrich er mit dem EinVi rständnis der Beteiligten ohne 

mündliche Verhandlung (§ 101 Abs. VwGO) entsch iden. Das Einverständnis der 

Beklagten folgt aus der allgemeinen 

27. Juni 2017. 

des Bundesamtes vom 

1. Die Klage Ist zulässig, jedoch nur eiten Hilfsantrags in dem teno-

rierten Umfang begründet. Der Haup antrag auf Zuer ennung der FIOchtlingseigen

schaft und der Hilfsantrag auf subsid ären Schutz si ur.abegrOndet. Der Kläger hat 

fQr seinen Asylfolgeantrag keine neu n Gründe ang Ohrt, die fQr eine Zuerkennung 

des Internationalen Schutzes im Sin e des § 1 Abs. Nr. 2 des Asylgesetzes 

(AsylG) relevant sind. Er hat nur zu inem Gesundh itszustand vorgetragen. Auf 

die Gründe des angefochtenen Besc elds vom. 18. ktober 2016, Ziffer 1, denen ~as 

Gericht insoweit folgt, wird gem~ß § 7 Abs. 2 Asyl er~änzend ~ezug genommen. 

Der weitere Hilfsantrag· auf Feststell ng eines Absch ebungsverbotes gemäß § 60 

Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes (A~ nthG) in Bezug auf Pakistan hat Erfolg. Hierauf · 

hat der Kläger in dem gemäß § 77 A s. 1 Satz 1 AsYi G maßgeblichen Entschei

dungszeltpunkt einen Anspruch. Der Bescheid vom ,8. Oktober 2016 ist Insoweit In 

den Ziffern 2 und 3 rechtswidrig und ie Versagung jes Abschiebungsverbots bzw. 

die Ablehnung, den Bescheid vom 1. April 2015 abz ändern, verletzt den Kläger in 
1 • 

seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 S. 1 V 0). : 

1. Nach§ 8o Abs. 5 AufenthG darf e n Ausländer ni+t abgeschoben werde~. so~lt 
sich aus der Konvention zum Schutz der Mensche~rechte und Grundfreiheiten 

(EMRK) ergibt, dass die Abschiebun unzulässig ist.I Die Abschiebung eines Auslän

ders ist insbesondere dann mit Art. EMRK unverel
1 
bar, wen".l stichhaltige Gronde 

fQr die Annahme bestehen, dass der Betroffene im II seiner Abschiebung der 

ernsthaften Ge~ahr der Todesstrafe, er Folt~r oder er unmenschlichen oder ernied-

. rigenden Behandlung oder Bestrafu g awsgesetzt w re (vgl. hierzu EGMR, Urteil 

vom 23. März 2016, F.G. gegen Sch eden, Nr. 436 1/11, Rn. 110 m.w.N. und vom 

28. Juni 2011, Sufi"und Elmi gegen ereinigtes Köni reich, Nr. 8319/07 u.a., 

Rn. 212). Die ernstliafte Gefahr ein unmenschlich n oder erniedrigenden Behand-
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lung kann sich in erster Linie aus individuellen Umständen in der Person des Aus

Hinders ergeben. Sie kann aber ausnahmsweise auch aus der allgemeinen Sicher

heits- oder humanitären Lage im Herkunftsland folgenl wobei dies nur in besonderen 

Ausnahmefällen in Betracht kommt, wenn die humanitären GrOnde gegen die Aus-

. weisung .zwingend" sind (vgl. EGMR, Urteile vom 29. Januar 20131 S.H.H. gegen 

das Vereinigte Königreich1 Nr. 60367/10, Rn. 75, und vom 28. Juni 2011, a.a.O., 

Rn: 218, 2411 278; BVerwG, Urteil vom 31. Januar 2013- BVerwG 10 C 15.12-ju

ris Rn. 22 ff.). 

Die beso"nders hohe Schwelle der Erheblichkeit ist dann erreicht, wenn eine voll

ständig von öffentlicher Unterstützung abhängige Person sich unabhängig von ihrem 

Willefl ~nd Ihren .persönlic~~n Entscheidun~~n in einer. Situation extremer materieller 

Not befände, die es ihr nicht erlaubte, Ihre elementarsten BedOrfnfsse zu befriedigen, 

wie Insbesondere sich zu ernähren, sich zu waschen und eine Unterkunft zu finden, 

und die Ihre physische oder psychische Gesundheit beeinträchtigt~· oder sie in einen 

Zustand der Verelendung versetzte, der ·mit der MenschenwOrde unverelnb~r wäre 

(vgl. Im Hinblick auf eine uni~nsinteme Oberstellung EuGH, Urteile vom 19. März 

2019- C-163/17.-, juris Rn. 92 und- C 297/17 u.a. -, juris Rn. 90). Bei schwer

kranken Personen liegt nach .der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs fOr 

Menschenrechte ein Verstoß gegen Art. 3 EMRK vor, wenn diese Personen wegen 

des Fehlens angemessener medizinischer Behandlung im Zielstaat oder des fehlen

den Zugangs zu solcher Behandlung der realen Gefahr einer schweren, raschen und 

Irreversiblen Gesundheitsverschlechterung, die mit intensivem leiden oder mit einer 

· signifikanten VerkOrzung der Lebenserwartung verbunden ist, ausgesetzt sind 

(vgl. EGMR1 Urteil vom 13. Dezember 2016, Paposhvili gegen Belgien, Nr. 41738/10, 

juris Rn. 183). 

Gemessen an diesem Maßstab liegen die Voraussetzu~gen eines Abschiebungsver

bots gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vorl da dem Kläger im Fall einer ROckkehr nach 

Pakistan eine Verletzung seiner Rechte aus Art. 3 EMRK droht. 

· Aufgrund der Auswertung der in das Verfahren eingeführten Erkenntnisse und der 

ärztlichen Stellungnahmen steht fest, dass der .Kläger an schw~ren f?&ychischen Er

krankungen leidet, er hlerfOr In Pakistan keine angemessene Behandlung erhielte 

und er deswegen einer mit Art. 3 EMRK unvereinbaren Gesundheitsverschlechte

rung mit intensivem· Lei~en ausgesetzt wäre. 
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1 
Der Kläger hat in der Gesamtschau d r vorgelegten ttteste !'tinreichend glaubhaft 

gemacht, dass er an schweren psych sehen Erkrank~ngen leidet, wegen derer er 

sich seit 2015 in .ambulanter Behandl ng und seit Juni 2019 in einer klinischen Kom

plexbehandlung der psychiatrischen nlversitltsklini~ der Charit6 befindet. Diese 

Behandlung umfasst regelmäßige ps chiatrische, soJialarbeiterische, ergotherapeu

tische und pflegerische Betreuung mi einer Häufigke~t von 1-2 pro Monat seit 2019. 

Nach den Feststellungen des ausfOh liehen psychiat1schen Attests der Charit6 vom 

23. November 2020 liegen· bei dem läger eine diss iative Störung (ICD-10: F44. 7) 

und eine mindestens mittelgradig au geprägte depre sive Episode (ICD-10: F32.1) 

vor. Zudem wird die Verdachtsdiagn se auf eine psy hotische Störung gestellt. Dia 

Störungsbilder seien schwerwiegend mit einer absol ten Beeinträchtigu~g der Le

bensqualltlt und der Einschränkung n der LebensfQ rung verbunden. Der Kläger sei 

Dnicht in der Lage, alltägliche Angele enheiten' zu arf dlgen" und benötige oft sozial

arbeiterische Hilfe. Medikamentös h be der Kläger z nächst eine antidepressive 

Behandlung mit Cltalopram.sowie el e schlaffördem e Medikation mit Quetiapln er

halten, vor dem Hintergrund der zun hmenden psyc otischen Inhalte habe er eine 

atypische antipsychotisc~e Me<tik~ti n mit Risperido erhalten. Unter dies,r Medika

tion seien Laborkontrollen alle drei onate sowie E -Kontrollen alle sechs Monate 

erforderlich. Eine regelmäßige Forts tzung der psyc iatrischen und multiprofesslo

nellen Anbindung wird fOr die komm nden 1-3 Jahre fOr erforderlich gehalten. Der 
' 

Kläger sei nicht in der Lage, ohne e gmaschige Unf rstotzung fOr eine ungehinderte 

LebensfOhrung zu sorgen. FOr den F II eines Thera ieabbruchs wird eine dramati

sche VerschlechteNng des zustand bilde beschriebr. 

Ergänzend berO~lchtigt der l;inzel ichter die Attest der beigezogenen Schwerbe

hindertenakte. Dort b~findet sich ins esondere ein a
1 

Anfrage des Landesamtes fQr 

GesundheH und Soziales erstellte A est vom 29. Ju·1· 2020 eines· anderen Psychia

ters der Charit6, der die Ober die bis erigeri Festste ungen hinaus dem Kläger .akus

tische und optische Halluzinationen owle eine Eins hränkl.(ng der Erwerbsfähigkeit 

und der selbständigen Erledigung v n behördlichen ~ngelegenheiten bescheinigt. 

Im Hlnbilck auf diese Attestlage hält der Einzelrlcht~ an seiner mit Beschluss vom . 

18. Septem~er 2018 - VG 6 L 328.1 A .- begründe~en Einschätzung nicht mehr fest. 

Zumindest in der Gesamtschau mit en zuvor vorge,egten Attesten hat der Kläger 

mit dem Attest vom 23. November 2 20 durch eine qualifizierte ärztliche Beschelnl-
1 

gung im Sinne des§ 60 Abs. 2c Aut nthG psychisc~e Erkrankungen glaubhaft ge-

ma_cht, die einer Abschiebung entge enstehen. G.errde im Vergleich zu der Epikrise 

der Charite vom 19. Oktober 2017, ie der Einzelri ter nicht fOr hinreichend fQr ein 
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Abs~hl'b'Ung:sverbot hiel~~· belegen das }Clngste Attest ·einen verschlecht~r:ten:;ee~::, 
·•u~d.heit$~_ü$tand, ein~ er,ige Therapteanp~odun9· utid ethebliche:g.e•pit~h,~rtfi~h~ . .· · .. ·. , 
· F;olgEJn tm .F-.~fEt·:f9ines. T:herapt~~bbru~ns~: Au~ d~mw.t)iteren AtteE5\:~Q~':2lll·J~U.~$~:~;.2~~;' ;H .. ·~ -· · 
;ergibt· sich zudem ausdrOckUCh eine. airiQ~~Chrä1_1kte ·e..werbsfähi9.k~lH1~•· l<J~a~r•~, >/>=.··~· · · .. 

, \ > „ " .., ; ~ ·~""'!:.;--. „ . t, - (~•+.!~·;::,. "~·)·, ~...::< :: '" •• '"'~ ':--~~. ~~ ... ~· • 

. :l!!EUti ·entspribt\t es, dass da$ LandesamUilr ·Gesundheit·. und SQzi~l~+~~a~n,.:.KJageit: 

.~iJ1@.~·„·,G~~~p~d3ehinQ~ruog ·voo 5ß ·@ti~~qi)O~$Ucb we1.~n qer:~y~~r~ciftert;ßeetry~ .. 
' träbhfiJ1UJ1~-en zuer:kallnt hat, Dies ste,ht,fllLl;lnk.[ang ,mit der fe11~l!~!!R$M~~li~l-
; ·i~llt;h.~h~~i~n~te$; ... der im .·.Hi11btiQk~ •Yf,~~J~ ahgeg~l)en~,:·$1-1f~ida,itä.t~~({q,i~i~i~s1-9hC?~::· .. ·>:,····,-.~_ .. · · 
·~ ~i~,~~ 

·• ., .... c0,;.~.-~J''~W~~,g§!<~'~t~~. ,~n~.~.~eh1e~u~~~Jk~.f'.-8:~J~tM ~~u,~~t~ .~J,I, ... ~~· . ·• . •··· .• • -
: ;· ·· '' · · · "'· ~•~ncfff~r~erfqt.~~rl.lc;h: 9.~h~~f~,~~nt:P,!l~r:~Rl,:m.~t::g~r Fo_tg~;>sQhWeterr~~ttJ•-~ ':~.~~'..:~t., ~81'M1fä::1:\'.:;,::.1;i' 

~deo. uncfeföet·vere1e·ndÜng: •. Der EinzelrJctiter·entnimmt den Erl<enn~l~~~~~~··tt·~--'.~ij~i.::~f\ · 
·Kl~_ge.r Irr ~~.l~i~tan •. selbst wennidre ver(ud~eten: Nf,e.cilkamente verfqgb~(.qn,~<9~~d~ 
· Sätzliehlfüi'chäu11 au9h psyc~i~trtsche Beh~11idl1Jngen in Paklsta.n ~~!t«itti~t~~ !sllh · ·•·. 
l'IE!n. ~äguat!!ln Zug11ng zu.dCJr tßg&lmäßig,Qnd fUtm&hrere ~ahte„ef.f#~~.flt.4ä~~-~t· ·' ·· .· . ..•.. . •. . . . 
l(omJ?.letc~~b~.od'J!-1119 ·sein.er ·psychfschen .Erkrankungen'. erhielte. dfei'zµ~ein.~i~~~~li~,~:.,,i>:'1;:·:,,;~· 

:~:~r::t~t~:::::::~:::~::::~~~~:·!~~::::~:;~z:!i~i~r~i~·~;,;~,\.,.~ 
, J~i&,l~o: .~ag~ von. e"-J'SO.n.e,n. mft; psy.ctiis~h•'.n Erkrankungen. ·äo~ Apf'Ü.!20?0} yK;)i~Me{). A-\' 

Office, Co!Jn~ry:P.oUQY t.'Qd Jnfq~maU~nJJ~o~e.-t '.P~.ki$~an: M~~Joal ·:~.nd:~~~lthcare.pr.b~„ . . , , 
· s10,n11, $~J#~~Q.et 2020" Zi~r4, 12; VG K~1~ •. u~e11 Von:i 1 s. A1,1gust2d15' ~ ~3.K , 
:ßa3611·4~A~.:Ju:riJ·i;.\1$ Mon.ctnm, Orten vo~.t2.~ Ma1_-2pJ:s;- M 2a:K·~-4A3.H>s9.:~d~tif: 
. Ril. ~6); Di~ f!)~rt. #u ~lner ,Ll!ge, öle elci Abscl'liEll>Yr!lJSYerbQf ~r911d6t. Oel' Kiä~ 

. ·. ·;"i '.~:,~%'P~Bl!fm~~~~p~,~J~t ll~~s~P~~~J~~rs~.!i~i~~i- · ~· ... ' ·. ·· . '.itir~~ 
::,,:.::.:~;\~~l}/„,.-#:.r.~+-·i?Jli"'"~e1n?v.am.~1rsr~ersforb~rf5Und 'im O-br19en"fiäf'en·•:osweisfiehder Anamnese ~-in , 

'23. Nov.em~Qr ~020 kein~n .Kon:hlkt mehr zur :Urspr.ungsfa,mmeA J~ed'1'pfi:llls :~ittY~t~ 
mog~.nder':_Famtltenvetp~hd. istunter·:aetOck~iehtig~u19 $ei.ner-An.g~~-err'~~:lm.l1§~n~:. 

,'.,. 
· C#~','t!"~ölght··~r~i~btf.Jch~ .. Q~~~~~ ls~Jm,fi;,~pll~~, ~uf~en .. _fes~g_«a~teUt~nl~t,'d_.4~,,~;·, 

:·;--jtb:fütierung und .~ie:z'ürrtlndest eme.bli9h <elng~~qhr~oiq~ ßrw~rp~bigk~lf ~ufgm;;,oQ:: · 
·'Cle.t ~yc:hl~~et;l .ErkraHk~ngen .davoh auszÜgehen, dass äer.Kläger.-·dedi~~~Päk,~t~f:i~-,:::'.. . ,._ , 

:~;·;bt'' ·-... ·._. ' --~.._._'.·.+·'._,„. -. ' .: . . ·_ .~„ - -- . <~ -t· '.'_ „,· ___ - ·<.:~;;,: /f/{{.;~<·".~-<._-~~<<{';·>_~~-~~'..'. . •_, 

keine T.h~f:a.pie·,und. ~ef n~ ,,soziC11JeJstyns~n -~rhi.ette;:::dµ.roh „e:io~ Al)~~Btli"~ung ln, .. :~f Oifr.~i··:~(i .. :·,",; \:· · · · 
köJW~ntlPnswJdrJge ·SituätiOn .getlete;„Er .. eriutte··~ravierende f>i}'~hii~~it~~e.ii1{·.„~.:.;.··., . 

· .„ \1nd,, t<ormte sa.1n ex1stenzm1nimum -ntcnt sichern.. .„· . , · ; „ .: ": . . „ · :,- · : · 
' .,,_„ ___ •, .• ~····'·',· ,.,,.,·_;·.:~<···i.~„~·,, ..•• ~.····' ·····,,,., ··•····~~·' 

' 2.~Ein~rE.ntsche.idungzu.§ 60Abs. 7 AufenthG. bedürfte es n~c-~.0~<1~m.nJeh,J,; .. ~ .. ~' 
.die Vor~µ§setzungen ~in~s · Abschiebungsvetbots gemäß § 60 Ab~~ 5«.Alffen~t\$,:~o·t~, · 

-·:' '. .· ,• ,, - ,_ . . . '<··,-·:-;·:• -.<:~'.·:>-.' 

.. 
!_':: .t, 
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. 11ege11. Di~,rn;\tlQl\l'llel'I A~schiebun11sl~o:e-oactr§ 6 ·'Abs, 5 undf\bs. 7Sa~1 ~' . . ._ 

A~~~~t~~::l?U~en ein'en elhheitlichen,f
1
tcH1,.wEitter tellb ren stfeitg~e,nstand m.~lnQfl• ... 

reren Anspr~oh~grundlag~n (vgl ... BV : __ :, a. ~,;teil vpm ·$1. ~anQar '2l>t3' --·B\lelW.Q•:ttt.:~ · .. 

~ 1'S:t2' ~'. j~~B R11: 11): ' I ' 1 ' ' ', ' ·.~ . 
. . . . . . . ·:. ' . . . . . . . . 1. . . . . ' . . 

3 •. Die.'.Zi.ffem 2. und·~ des B.escheid$ ... Pnt:1B~·.OktQb~f-201.6.w.aren. danae.h aufzutre~ 

ben, weil tnr d1m ~lilger eio zieJstaa~ ~~genes Ab~p'11ebu~gsl11!{bot vorliegt. . 

llL Die Kostenemscheidung :folgta·us'.. § 'tß.5 Abs. 1 S. tz: ,fVwGO. ·Oie ·entscheidung 

Ober die vort•ut19$VQJl~tr.e~kb~rk~if.. ~t{qhtauf§ t6· .. MW.ßO:J•V~m~ §§108 Nr .. 11·, · . 
111 zeo. · · ·· ~ · · · · · : · <, •· · · · · „ „ · 

·: '.·~~e·g~n.\die~.'-' U.rten:stehtden BeJejfi je1;1::~iä 6erofp · _,FZlk wemn:$f.e von dem<Qber•· 
v@fyl~itUpg~:ge.rtcht,;.~(4g~J,~s~n:wlrg.,... ·.·::r··· : ... •' ' .·' .. ' : . ':: :y. ·.· 

· ·.o·· .i··· e ..... z···u·l·a· ss •. u.·n. g:. d·. :. e(.· B. e ...... r· ... u.·J·Q··· .. ".·.··. g.·· .... is. ·.t.·.~ ... ~ .. i.".-".· .. i·;··e··1·.·.·····.· ...• · ..... a.;···.:·J·P·,··:·:·~.1.;.·.~.~.·.····:·.~.n ... ·.,····:.~.e.• .. ·.•.··· .. ··a.„, ... ~ ... •.·.·.·· .•. M .... · .· .. o. ·.n.· ... ·.-.• „:t ...•... ~.; .. ,·: ........ " .. ·· ... '·a. ·.·jb····.·: .. ~.,z.· ~·u .... s .... J.·.·.e .... l.IJJ···".· _g~.-d~. s .. :u.··j.·:1· .. ~ ... U..~:.' .. '.· ...... · .. . . ~chriftlich C>der.irf&lektröhischer Ftr.~ ~· ::g@!n•B. §:~55-a:. etV~tw,altüngsgetichts·ordn4tig · 
'(VwGÖ) ZM bei(nt~aaen. :.Der Ar:ttr;ag,:i tJt~~(g~fri·'\f:e .;··, ~lt~ng$9erichf a·erJin, K~rchSJtJ~.; .. 
B.e 'i, 1. 05?7 Ber.u~ zu:.s.··t. ell·e· n •. 'Ef~.-~.~.·1·-::s~d.· a.· s. ·~a.··~g .. ·.-.).~ fä. :e·h.„:·e .• ne. ~--~ .. rteil b. ez.·e.fchnen. In ihm·· ·· 
smd die GrQnde·dartutegen, aus ~.e. e.n.:die Be11.1fun. :,z~z~~ass.en. ts~.. . 

} <. . ' ~ 

Vor.d~m·Oberverwal.tuogsger!cht 111,s_~ry sich:die .--~~iliQ~~n d~r~,h.Prozess~~b .. : .... 
,ma~N(gt~. vertret~~. f~s~en. p1es, g~~t;. -H~q f~rd~n A .· .. 'Jll.9:~~tjf'Zuta..~sung. d~r ee.~f·: : · · .• · : . 
fi,mg; AIS:··Be.v.ollrttä9htigt&'stnd ·Rech:· ~~~ä.lte.:y_nd .R ,_. ~h($.Jebrer ~n einer sta~tJ1_qhe.t'.1>~ . 
otiet-::stiiatuch anerkannten Hoc~scff h~-'.:~lil~s~Mltgli · ·la~1es det:Europäi8cfiE:ftl .:~QJ~~ .-. · 
ö~1.: •lnetS,· -~~deren Vertragssta~te~ g . ~i~9.~<>.mm.en.s. ~"Q~@rt:~~n. • Ettro,pais:ch~q VVl.th? .: >i.: . 
:schaftsraum·:oder~de·r.:schweiz rriit e .fättlg~;rnit:zun'l, · cijt""f'~mtzustelassen~ Difttlfii.r·: ,::·, · 
hinäus •könne~,:aur;h dieii'1 §•67 Ab~~ ~l~!t;{Nr:. ~:. J~:;t~~(3G:b~~"ichne,t~11~~;,'-f:E/: .. „ ·· . •. 

'SQfl.eo u'n~ .Otganisationen aµft~te,p, ~efü:~•r~.'-~e~o!I .· äc~l!ötelz([Q~l~~~~ne~ ~~l,t!J~~::. : :~ •. : •·. · . 

. ' 

ter kann ~tch _seJbs.t yertreten„ :1:3~~($ e,n un~ 1un~t1s tie .P~rsoner:a: c:tes ·6ff~ntl.10h~n · · · . 
· ,„>„···· '· · ··• .„,.„ .. ·a„··~ts- r · tt11;...:n:1rbd' ·. · · ·h , . ·. ·• ·· · · · .i bt .4 fi~ben · ·i · ~.': ... ·.~~~.-.i~.;lf.~ .. :~~ ... ·:.5r1:~.~~ .. ~~ .. ·~.·~.·.,;,„:"':g .. ~1,. ·•1 ...• j.@JlJß.!!~ .. „~ J!: .... ,.'··. erY.on. J n.en_, J .. :-JJ".·.:-.;., ... ·Q •. · · ,! . .JL g,~1Y'". a,"' .... „ e · ~. „, "',,j,.„ 1• . '· . •'; ~-·:',,;:_,,,.,„~·.tiel "'!~" "rri' 'its hltlise'kllnne s chf: · " .. Bes· Ji . if::Befflh"frr.n ., 1 : • ·~. -· ~,_,~<c~~~??tP, .. ·, ... ~]J'.:.:.,".~''·•; .Jll!•;.g;··~·.':•:, .„. <·'.•:,/ . .:., ··:·· n.:„; :•.-····,;i;;<:-;.;,~·:.:;;<, .. :s···"···· „· ._,,. , . :«•:'• .Jd.~. g. -,·r· ·.~ „H „., .~„.~:~,~· ., 
· ta·r:amt:fettretenJass~ht·~fäs;Bes·cnä J~·cy;,~~yerhäl ·.. ~nn:,udlifzti,eineranQ .' .. „. „'.}~„"·- · ~·: ·· ; 

Be,hörd~~j4ristiscnen Person q~s ·ö ~: ~Wehen ~echt .. o~er einen).~ der genann~~qf za·.,,-: . ·. ·. '. 
seinmenschlCisse .besteh~fl. Richter Otfen ·nicht vor 'd~m. Gericht~ e.hrenamtliche·."'· . · ·: ; 
'Richter- nicht vor.;,inem spruchkörp · 11 .. ,t)ftf:eteh, ae " , si~ .a.ngehören. · .„. · „~ ·1 

. . . t :„·L»: : . :<'\::;~::., : . 

. or •. R~~enschlag l 
i ... ,<.' •··... . . } 

tin del' G'.~~.\.::·-'~stelle:r .. 
. : : . . 1 ·~ 

. . ' J 
1 :1: 

··. 
··-

. :/ii62~~~:lbi~ .. ~: .. 




